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Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 
 

seitens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt: 

 

Frage: 

 
Plant die Bundesregierung eine verbindliche Klarstellung herauszugeben, 
unter welchen Bedingungen Berufsbildungszentren, die unter anderem 
von Handwerkskammern, Handelskammern, Verbänden, 
Kreishandwerkerschaften und Innungen unterhalten werden, entweder 
als öffentliche Stellen im Sinne des Energieeffizienzgesetzes oder als 
Unternehmen im Sinne desselben Gesetzes gelten, um für 
Rechtssicherheit bei den verschiedenen, aus dieser Zuordnung 
resultierenden Verpflichtungen wie Audit- oder 
Energiemanagementpflichten zu sorgen? 
 
Antwort: 

 

Mit der novellierten Energieeffizienzrichtlinie (EED), die am 10. Oktober 

2023 in Kraft getreten ist, wurde der neue Rechtsbegriff der „Public Bodies“ 

eingeführt. Die EU-Kommission wird den Mitgliedstaaten für gegebenenfalls 

 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 11019 Berlin 

 

Frau 

Maria-Lena Weiss 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

 

Dr. Philipp Nimmermann 
Staatssekretär 

 

Scharnhorststr. 34-37 

10115 Berlin 

Postanschrift:  

11019 Berlin 

Tel. +49 30 18 615-6970 

BUERO-ST-N@bmwk.bund.de 

www.bmwk.de 

 



 

Seite 2 von 2  

 

erforderliche Umsetzungsschritte sogenannte Guidance Notes übermitteln. 

Derzeit wartet die Bundesregierung diese Guidance Notes ab. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Philipp Nimmermann 

 


